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@MarieJ

Die Antwort auf Deine Frage hast Du hier bereits erhalten. Was Einsprüche angeht, so ist wie
gesagt die Dauer der einzelnen Teile nicht verbindlich geregelt. Daher wird sich das Gericht
daran orientieren, ob die sonstigen formalen Vorgaben erfüllt sind. Die Verwaltungsgerichte
entscheiden da recht unterschiedlich. Wenn es Einsprüche gab, dann in der Regel wegen
formalen Verstößen (z.B. in den Zeitvorgaben <20 Minuten, >30 Minuten, zu wenig
Vorbereitungszeit, formal fehlerhafte Begründung der Note etc.)

Es steht Dir frei, auf dem Dienstweg (SL => Dezernat 43 bzw. 48 => MSB) eine entsprechende
Eingabe zu machen, wenn Dir eine definitive Entscheidung diesbezüglich wichtig ist.
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